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G E M E I N D E 
H Ü R T G E N W A L D 

 
Der Bürgermeister 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Nr.:  217/2014 

 
 
 

 Gremium: Haupt- und Finanzausschuss 
 

Termin: 04.12.2014 
 

öffentlich 
 

TOP- Nr.:  
 

Abteilung: 4 

 Sachbearbeiter: Frau Janser 

   

 Aktenzeichen: 023.12 

 Datum: 19.11.2014 

 
 

 

Bestellung einer Schriftführerin und stellvertretenden Schriftführerin für den Haupt- und 

Finanzausschuss 
 

 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt 
 
1. Frau Verwaltungsfachangestellte Tanja Janser zur Schriftführerin zu bestellen. 
 
2. Frau Verwaltungsangestellte Romina Leisten zur stellv. Schriftführerin zu bestellen. 
 
 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen ? Nein  € 

Produkt: entfällt 

 

 

Sachverhalt: 
 
Nach § 58 Abs. 7 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 52 GO sowie § 24 der 
Geschäftsordnung des Rates der Gemeinde Hürtgenwald und seiner Ausschüsse ist eine 
Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zu fertigen. 
 
Der Schriftführer ist vom Ausschuss zu bestellen. Soll ein Bediensteter der Verwaltung bestellt 
werden, so erfolgt eine Bestellung im Benehmen mit dem Bürgermeister. 
 
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen Frau Tanja Janser (Abteilung 4) als Schriftführerin und 
Frau Romina Leisten (Abteilung 4) als stellvertretende Schriftführerin zu bestellen. 
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Abwägung und Entscheidungsvorschlag: 
 
Es wird auf die Beschlussvorlage verwiesen. 
 
 
 
 
 
 

 
Gefertigt: 

 
Mitzeichnung 
 
 
 

(Sachbearbeiter)    (Abteilungsleiter) (Abteilungsleiter beteil. Abt.)   ( Fachbereichsleiter)   (Bürgermeister) 

 




